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Einleitung

(1) In diesem Vorschriftenheft wird auf folgende ÖVE-Vor­
schriften Bezug genommen:

ÖVE-B 1, Beeinflussung von Fernmeldeanlagen
durch Wechselstromanlagen mit Nenn­
spannungen über 1 kV

ÖVE-B 5, Maßnahmen zum Schutze von Rohrleitun­
gen und Kabeln gegen Korrosion durch
Streuströme aus Gleichstromanlagen

ÖVE-E 49, Blitzschutzanlagen

ÖVE-E 65, Errichtung elektrischer Anlagen in explo­
sionsgefährdeten Betriebsräumen

ÖVE-EH 41, Erdungen in Wechselstromanlagen mit
Nennspannungen über 1 kV

ÖVE-EN 1, Teil1, Errichtung von Starkstromanlagen mit
Nennspannungen bis rv 1 000 V und
=1 500 V. Teil 1: Begriffe und Schutz­
maßnahmen

ÖVE-K 10, Sicherungs- und Steuerkabel mit Kunst­
stoffisolierung in adriger Verseilung

ÖVE-K 20, Papierisolierte Energiekabel bis 34,7/60 kV

ÖVE-K 23, Kunststoffisolierte Energiekabel bis 5,8/
10 kV

ÖVE-K 24,

ÖVE-L 1,

ÖVE-L 11,

Polyäthylenisolierte Energiekabel für
11,6/20 kV und 17,3/30 kV

Errichtung von Starkstromfreileitungen
bis 1000 V

Errichtung von Starkstromfreileitungen
über 1 kV

(2) In diesem Vorschriften heft werden folgende ÖNORMEN
angeführt:

ÖNORM B 2533, Unterirdische Einbauten in Straßen, Richt­
linien für deren Koordinierung

ÖNORM E 7490, Bleilegierung der Kabelmäntel

(3) Die Hinweise auf andere Vorschriften und Normen in den
Fußnoten zum Vorschriftentext beziehen sich, wenn das
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Ausgabejahr bzw. -datum nicht angegeben ist, auf den
jeweils neuesten Stand.

(4) In diesem Vorschriftenheft sind Erläuterungen durch Klein­
druck gekennzeichnet.

(5) Die in diesem Vorschriftenheft genannten ÖVE-Vorschriften
und ÖNORMEN der Elektrotechnik können vom ÖVE,
1, Eschenbachgasse 9, A-1010 Wien, bezogen werden.

(6) Der Rechtsstatus dieses Vorschriftenheftes kann mittels
einer Durchführungsverordnung zum Elektrotechnikgesetz
festgelegt worden sein. Es wird daher empfohlen, die
Durchführungsverordnungen, die nach dem Ausgabedatum
dieser Vorschriften veröffentlicht worden sind, besonders zu
beachten.
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